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An die Vernehmlassungsadressaten 
gemäss Verteiler im Anhang 

Luzern, 17. Oktober 2016 
 
Teilrevision des Gesetzes über die Volksschulbildung: Einladung zum 
Vernehmlassungsverfahren 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Seit der Finanzreform 08 basieren die Beiträge des Kantons an die Kosten der kommunalen 
Volksschulen auf den durchschnittlichen Betriebskosten der Schulgemeinden beziehungs-
weise den daraus errechneten Normkosten. In den letzten Jahren sind die Normkosten pro 
Jahr zum Teil je nach Schulstufe um mehr als vier Prozent angestiegen, obwohl zum Bei-
spiel der Lohnanstieg gering war. Daher soll ein Systemwechsel von Normkosten hin zu 
Standardkosten vorgenommen werden. Bei der Standardkostenberechnung werden nur 
noch jene Faktoren berücksichtigt, welche vom Kanton direkt beeinflusst werden. Zu diesen 
Faktoren gehören die ordentliche Besoldungsentwicklung der Lehrpersonen, Anpassungen 
von kantonalen Vorgaben bei den Rahmenbedingungen oder die obligatorische Einführung 
von Lehrmitteln. Die neue Berechnungssystematik soll erstmals im Jahr 2018 greifen.  
 
Neben dieser Änderung soll auch die Mithilfe der Schulleitungen bei der berufspraktischen 
Ausbildung der Studierenden der Pädagogischen Hochschule Luzern an den Volksschulen 
ins Gesetz aufgenommen werden. In den letzten Jahren war es schwierig, genügend Praxis-
plätze für die Studierenden zu finden. Die Pädagogische Hochschule Luzern ist daher auf die 
Hilfe der Schulleitungen angewiesen.  
 
Wir laden Sie ein, zum Vernehmlassungsentwurf Stellung zu nehmen. Bitte nutzen Sie für 
Ihre Stellungnahme den vorbereiteten Fragebogen. Die vollständigen Unterlagen stehen 
elektronisch unter 
http://www.lu.ch/verwaltung/BKD/bkd_vernehmlassungen_stellungnahmen/bkd_vernehmlass
ungen zum Download bereit. Die Stellungnahme ist bis zum 12. Januar 2017 an folgende 
Adresse zu richten: vernehmlassung.dvs@lu.ch. Sie erleichtern uns die Arbeit, wenn Sie uns 
Ihre Stellungnahme in elektronischer Form zukommen lassen. Für die Beantwortung allfälli-
ger Fragen steht Ihnen Dr. Charles Vincent, Leiter Dienststelle Volksschulbildung (041 228 
52 12) gerne zur Verfügung. 
 
Wir danken Ihnen für Ihr Interesse und Ihre wertvolle Mitarbeit. 
 
Freundliche Grüsse 

 
Reto Wyss 
Regierungsrat 
041 228 52 01 
reto.wyss@lu.ch 
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Vernehmlassungsadressaten  
Änderung des Gesetzes über die Volksschulbildung 
 

Departemente und kantonale Stellen 
Finanzdepartement 
Pädagogische Hochschule Luzern (PH Luzern) 

Gemeinden 
Gemeinderäte 

Politische Parteien 
CVP Kanton Luzern 
FDP Kanton Luzern 
SP Kanton Luzern 
SVP Kanton Luzern 
Die Grünen Kanton Luzern 
Grünliberale Partei Kanton Luzern 
EVP Kanton Luzern 
JCVP Kanton Luzern 
Jungfreisinnige Kanton Luzern 
JUSO Kanton Luzern 
Junge SVP Kanton Luzern 
Junge Grüne Kanton Luzern 
Junge Grünliberale Kanton Luzern 

Verbände 
Verband Luzerner Gemeinden (VLG) 
Verband Schulpflegen und Bildungskommissionen (VSBL) 
Verband der Schulleiter/innen der Volksschulen des Kantons Luzern (VSL-LU) 
Luzerner Lehrerinnen- und Lehrer Verband (LLV) 
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